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der Adecco Personaldienstleistungen GmbH

Dies gilt selbst für einen Verzicht auf das Schrift-
formerfordernis.

Gehen Sie mit einem unserer Mitarbeiter während eines bestehenden 
Überlassungsverhältnisses oder im Anschluss an ein Überlassungs-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis ein, so sind wir berechtigt, ein Vermitt-
lungshonorar von 25% des zukünftigen Brutto-Jahreseinkommens 
des vermittelten Mitarbeiters zu berechnen. Das Honorar reduziert 
sich um je 2,0%-Punkte pro Überlassungsmonat.
Das jeweilige Honorar ist fällig im Abschluss des Arbeitsvertrages 
zwischen unserem Mitarbeiter und Ihnen. Alle Honorare verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Arbeitnehmerüberlassung


